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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1964

Norm

StPO §118

StPO §126 A

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Ein zweiter Sachverständiger ist im Strafverfahren nur ausnahmsweise bei besonderer Schwierigkeit der Beobachtung

oder Begutachtung, oder bei Mangelhaftigkeit des bereits vorliegenden Gutachtens, beizuziehen.

Entscheidungstexte

11 Os 245/63

Entscheidungstext OGH 13.02.1964 11 Os 245/63

Veröff: ZVR 1964/209 S 246
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Beisatz: Sofern die Mängel nicht durch nochmalige Befragung des ersten Sachverständigen behoben werden

können. (T1)
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Beis wie T1
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Ähnlich; Beisatz: Nur bei einem gemäß §§ 125, 126 StPO mangelhaften Gutachten ist ein zweiter Sachverständiger

beizuziehen. (T2)
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Auch; Beisatz: Erachtet das Gericht den vernommenen Sachverständigen, der ein dem beantragten Beweisthema

diametral zuwiderlaufendes Gutachten erstattet hat, für befähigt, ein einwandfreies Gutachten über den Fall

abzugeben, und ergeben sich keine Bedenken der in den §§ 125, 126 StPO angeführten Art, so liegt in der

Abweisung eines Antrages auf Beiziehung eines zweiten Sachverständigen ein Akt der Beweiswürdigung, der im

Nichtigkeitsverfahren nicht anfechtbar ist. (T4)
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